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Änderung der Beitragssatzung 

der Tierärztekammer Schleswig-Holstein 

vom 02. Dezember 2009 

 

Die Kammerversammlung der Tierärztekammer Schleswig-Holstein hat am 02. Dezember 2009 

aufgrund des § 21 Abs. 2 Nr. 5 des Gesetzes über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit für die 

Heilberufe (Heilberufekammergesetz) vom 29. Februar 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 248), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 487), beschlossen: 

 

§ 1 Satzungsänderung 

Die Beitragssatzung und die Anlage zur Beitragssatzung der Tierärztekammer Schleswig-Holstein 

vom 04. Dezember 1996 (Amtsbl. Schl.-H./AAz 1997 S. 19), zuletzt geändert am 12. Dezember 2001 

(Amtsbl. Schl.-H./AAz 2002 S. 27), wird wie folgt geändert: 

 

1.) In § 2 Abs. 3 werden die Worte „des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes“, durch die  

     Worte „des Abschnitts V des Zweiten Teils des Landesverwaltungsgesetzes“, ersetzt. 

 

2.) Die Anlage zur Beitragssatzung erhält folgende Fassung: 

„Anlage zur Beitragssatzung der Tierärztekammer Schleswig-Holstein 

vom 04. Dezember 1996 

 

Beitragsgruppe I 

Niedergelassene Kammermitglieder sowie alle übrigen  

Kammermitglieder mit Einkünften aus freiberuflicher Tätigkeit   225,00 Euro 

 
Beitragsgruppe II 

Angestellte und beamtete Kammermitglieder sowie sonstige  

Kammermitglieder, die eine Tätigkeit ausüben, bei der sie während  

des veterinärmedizinischen Studiums erworbenen Kenntnisse und  

Fähigkeiten verwerten (z. B. Lehr und Forschung, pharmazeutische  

Industrie, Fachjournalismus, medizinische Informatik u. s. w.) mit  

Ausnahme der drei auf das Jahr der erstmaligen Approbation  

folgenden Kalenderjahre         170,00 Euro 
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Beitragsgruppe III 

Berufstätige Tierärzte während der Zeit von der erstmaligen 

Approbation bis zum Ablauf des dritten darauf folgenden 

Kalenderjahres          100,00 Euro 

 

Beitragsgruppe IV 

Kammermitglieder im Ruhestand sowie solche ohne Einnahmen  

aus tierärztlicher Tätigkeit, sofern sie nicht durch Beitragsgruppe 

I, II oder III erfasst werden und freiwillige Zweitmitglieder      40,00 Euro“ 

 

§ 2 Ermächtigung an den Präsidenten 

Der Präsident wird ermächtigt, die geänderte Beitragssatzung in der geltenden Fassung bekannt zu 

machen, dabei Unstimmigkeiten des Wortlautes zu beseitigen sowie die Paragraphenfolge und 

innerhalb der Paragraphen die Absatz-, Satz- und Nummernfolge zu ändern. 

 

§ 3 Inkrafttreten 

Die Änderung der Beitragssatzung der Tierärztekammer Schleswig-Holstein tritt am Tage nach ihrer 

Bekanntmachung in Kraft. 

 

Heide, den 02. Dezember 2009 

Tierärztekammer Schleswig-Holstein 

Dr. med. vet. Jens-Peter Greve 

(Präsident) 

gez. Dr. Greve 

Genehmigt aufgrund des § 21 Abs. 2 des Heilberufekammergesetzes. 

Kiel, den 14. Dezember 2009                                      

Ministerium  

für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 

des Landes Schleswig-Holstein 

gez. Hesser 

ausgefertigt: 

Heide, den 22. Dezember 2009 

Tierärztekammer Schleswig-Holstein 

Dr. med. vet. Jens-Peter Greve 

(Präsident) 

gez. Dr. Greve 
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